
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 
 
 

Zwischen dem Landkreis Kassel  und dem Landkreis Witzenhausen wird gemäß § 6 
Abs. 1 des Schulverwaltungsgesetzes (SchVG) in der Fassung vom 30.05.1969 
(GVBl. I, S. 88) in der Verbindung mit § 24 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. I, S. 307) aufgrund der Beschlüsse der 
Kreistage  
 
a) Kassel-Land vom 2. Juni 1972 
b) Witzenhausen vom 18. April 1972 
 
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen: 
 
 

§ 1 

 
(1) Der Landkreis Witzenhausen übernimmt die Aufgaben des Landkreises Kassel 

als Schulträger für die Schüler der Jahrgänge 5 - 10 (Sekundarstufe I) der Ge-
meinde Helsa-Wickenrode, Landkreis Kassel. 

 
(2) Diese Schüler werden in der Gesamtschule Großalmerode, Landkreis Witzen-

hausen, unterrichtet. 
 
 

§ 2 

 
(1) Die Beförderung der Schüler aus der Gemeinde Helsa-Wickenrode zu der in 

§ 1 Abs. 2 genannten Schule übernimmt der Landkreis Kassel.  
 
(2) Für die Kosten der Beförderung gilt § 34 SchVG. 
 
 

§ 3 

 
Auf Erstattung der Kosten (Schullasten), soweit sie durch den Schullastenausgleich 
des Landes nicht abgegolten werden, wird seitens des Landkreises Witzenhausen 
verzichtet. 
 
 

§ 4 

 
Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung kann nur aus wichtigem Grund gekündigt 
werden. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie bedarf der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde (§ 27 (2) KGG). 
 



 

 

§ 5 
 
Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung bedarf gemäß § 26 KGG der Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde; sie wird erst wirksam, wenn sie mit dem Genehmigungsver-
merk der Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht ist. 
 
 

Kassel, den 21.07.1972 Witzenhausen, den 19.04.1972 
  

Der Kreisausschuss Der Kreisausschuss 
des Landkreises Kassel des Landkreises Witzenhausen 

  
  
  
  

Landrat Landrat 
  
  
  

Erster Kreisbeigeordneter Kreisbeigeordneter 
  

 

 
Genehmigt aufgrund § 26 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsar-
beit vom 16.12.1969 (GVBl. I, S. 307) in Verbindung mit § 16 Schulverwaltungsge-
setz i.d.F. vom 30.05.1969 (GVBl. S. 88) 
 

Kassel, den 11. August 1972  
 

Der Regierungspräsident 
in Kassel 

 
Im Auftrage: 

 


